
I n f o r m at I o n
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a u f g a b E n  d E s  H E r s t E l l E r s

 te i l  7 :  u nte r l i e fe ra nte n

W i e  kö n n e n  W i r  S i e  u n t e r S t ü t z e n ?

die slVen haben ihre Kompetenz im bereich des metall- und 
stahlbaus. unser geschäftsbereich dienstleistungen bietet Ih-
nen dazu folgendes leistungsspektrum an:

• Wir bewerten als unabhängige „dritte Partei“ das subun-
ternehmen entweder nur im Hinblick auf die technischen 
Voraussetzungen oder zusätzlich auch die, nur auf den/
die maßgebenden Prozess(e) abgestimmte, werkseigene 
Produktionskontrolle für: 
- Ingenieurbüros (bemessung/Konstruktion) 
- Korrosionsschutzbetriebe  
- brennschneidbetriebe  
- schweißbetriebe nach En 1090 -2 (schweißzertifikat) 
   oder nach dIn En Iso 3834ff 
 
Wenn die bewertung ergibt, dass die er forderlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind, erhält das subunternehmen darüber 
eine entsprechende bescheinigung. 
 
das bewerten kann entweder im auftrag des Herstellers 
oder des subunternehmens direkt er folgen. 

• Wir führen lieferantenaudits durch, und zwar auf der 
grundlage der geltenden normen, den maßgebenden spezi-
fikationen, den vertraglichen Vereinbarungen oder nach den 
festlegungen ihrer WPK.

• Wir führen Prüfungen in den bereichen schweiß- und Werk-
stofftechnik sowie im bereich des Korrosionsschutzes durch. 
sofern der Hersteller eine umfassende Überprüfung der von 
subunternehmen fertig gestellten Produkte als teil seiner 
werkseigenen Produktionskontrolle durchführt, können wir 
die von ihm vorgegebenen Prüfungen durchführen. 
(siehe dazu auch flyer „Schweißen und Schneiden“,
„korrosionsschutz “  und „zfP“)
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zum teil sind andere Punkte zu berücksichtigen, als wenn der Herstel-
ler in eigenen Werken produzieren würde. dazu gehören u. a.:
• das Eg-zertifikat enthält u. a. angaben zu den Produktionsstätten, 

einschließlich derer der subunternehmen, die im Produktionsprozess 
eine bedeutende rolle einnehmen (wenn also leistungen deklariert 
werden müssen)

• alle Produktionsstätten (auch die von subunternehmern) sind von 
der notifizierten stelle zu besichtigen, um die Wirksamkeit der  WPK 
prüfen zu können

• alle Herstellungswege sind zufriedenstellend zu berücksichtigen. 
dies gilt besonders dann, wenn mehrere nachunternehmen (unter-
lieferanten) für die gleichen bauteile/bausätze arbeiten oder wenn 
es verschiedene nachunternehmen (unterlieferanten) für komplette 
bauteile/bausätze gibt

• die stabilität des jeweiligen fertigungsprozesses ist ebenso vom 
Hersteller gegenüber der notifizierten stelle nachzuweisen wie die 
Verfahren oder sicherheiten in der beziehung des Herstellers zu 
seinen nachunternehmen

• die Verfahren oder sicherheiten müssen denen gleich sein, als wenn 
der Hersteller im/in eigenen Werk(en) fertigt

• die vertragliche beziehung zwischen dem Hersteller und nachunterneh-
men ist so zu gestalten, dass die Pflichten zur Information der notifizier-
ten stelle über Änderungen des Produktionsprozesses, der ausrüstung, 
der vertraglichen beziehungen usw. zu jeder zeit gewährleistet ist

• die Prüfumfänge und auch die Prüfmethoden selber können andere 
sein, als wenn der Hersteller in eigenen Werken produzieren würde

Vor diesem Hintergrund und auf grundlage von z. b. leitpapieren, den 
harmonisierten technischen spezifikationen, usw. sollten Hersteller bei 
der beauftragung von nachunternehmen (unterlieferanten) und beim 
zukauf von bauteilen/-sätzen folgende grundsätze beachten.

möglIcHKEIt a
der Hersteller geht einen Vertrag mit dem nachunternehmen (unterlie-
feranten) ein und verpflichtet darin diese u. a. dazu:
• die WPK in Übereinstimmung mit den Vorschriften der technischen 

spezifikation durchzuführen, die auf das bauteil / den bausatz 
anwendbar ist

• diese WPK ist einer bewertung durch eine unabhängige „dritte 
Partei“ zu unterwerfen

• die verlangten aufzeichnungen über die WPK sind dem Hersteller zu 
übergeben

möglIcHKEIt b
der Hersteller lässt bauteile oder bausätze von nachunternehmen 
produzieren oder kauft diese auf dem offenen markt dazu.
die WPK kann nicht vollständig in Werken des Herstellers er folgen 
und muss diesen umstand berücksichtigen, z. b. indem fertigungsbe-
gleitende Prüfungen (in Werken der nachunternehmen) oder auch an 
fertigen Produkten in Verantwortung des Herstellers sorgfältig und 
umfassend durchgeführt werden. 
die WPK muss so gestaltet werden, dass die nachweisführung ins-
gesamt gewahrt wird. dazu kann es auch gehören, im rahmen der 
WPK den umfang der Eingangsprüfungen zu definieren, z. b. unter 
berücksichtigung der norm Iso 2859.
der Prüfumfang kann aber z. b. auch auf den  Ergebnissen vorheriger 
Prüfungen (und damit auch von der nachzuweisenden stabilität der 
fertigungsprozesse) abgeleitet werden. 

Welche leiStungen können untervergeben Werden?

Im anwendungsbereich der En 1090ff. werden oft folgende leistun-
gen vom Hersteller untervergeben:

untervergebene 
leistung

beispiele für wesentliche 
leistungsmerkmale *

bemessung/Kon-
struktion

tragfähigkeits-/Ermüdungsnachweis, 
feuerwiderstand, bruchzähigkeit

brennschneiden zulässige abweichungen für maße und form, 
Ermüdungsnachweis

schweißen zulässige abweichungen für maße und form, 
schweißeignung, tragfähigkeits-/
Ermüdungsnachweis, bruchzähigkeit

beschichten dauerhaftigkeit

glühen zulässige abweichungen für maße und form, 
schweißeignung, bruchzähigkeit

*) Es können gleichzeitig auch weitere leistungsmerkmale beein-
flusst werden.

Wa S  i S t  b e i  e i n e r  u n t e r v e r g a b e  z u  b e ac h t e n ? Wa S  i S t  b e i  e i n e r  u n t e r v e r g a b e  z u  b e ac h t e n ?

u n t e r l i e f e r a n t e n  ·  w w w.gsi-s lv.de

h i n t e r g r u n d

die Verordnung (Eu) nr. 305/2011 wird die bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg zum 01.07.2013 ablösen. ab diesem zeitpunkt 
müssen „leistungserklärungen“ für die bauprodukte abgegeben 
werden. 
diese leistungserklärungen können mit den auch heute schon 
auszustellenden Übereinstimmungserklärungen (siehe bauregel-
liste) bzw. Konformitätsnachweisen (siehe bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg), verglichen werden.

mit der Veröffentlichung der En 1090-1 im Europäischen amts-
blatt wurde eine weitere  Voraussetzung geschaffen, um zukünf-
tig leistungserklärungen für „tragende stahl- und aluminium-
bauteile und bausätze“ ausstellen zu können.

a k t u e l l e  S i t u at i o n

grundlage für das ausstellen der leistungserklärung ist eine 
funktionierende und zertifizierte werkseigene Produktionskont-
rolle (WPK). 
Hersteller, die die cE-Kennzeichnung auf bauteile und / oder bau-
sätze aufbringen wollen, haben immer die volle Verantwortung 
dafür, dass die leistungen, entsprechend der technischen spezi-
fikation, nachweislich eingehalten werden. diese Verantwortung 
bleibt auch dann beim Hersteller, wenn er einen teil der Produk-
tion an nachunternehmen vergibt oder fertige Produkte zukauft. 
diese Verantwortung kann er nicht delegieren. 
Im fall der nichtkonformität ist der Hersteller z. b. gegenüber 
seinem auftraggeber, Käufern, dritten und auch den zuständigen 
behörden immer der erste ansprechpartner. Ihnen gegenüber hat 
er nachzuweisen, dass die geforderten leistungen eingehalten 
wurden. gleichwohl kann er gegenüber den von ihm beauftragten 
nachunternehmen seine rechte als besteller nach den maßge-
benden gesetzen geltend machen. 

zur zeit existiert keine regelung, die es allgemein gestattet, ei-
nem Hersteller ein zertifikat nur auf der grundlage von Prüfun-
gen, die an Endprodukten durchgeführt wurden auszustellen, 
ohne dass die Produktionsstätten (Herstellungsstätten) besich-
tigt wurden und Produktionsprozesse überprüft zu haben (soge-
nanntes ‚rotterdam-szenario’).


